
Wer sich in Liechtenstein einbür-
gern lassen möchte, muss auf seine 
angestammte Staatsbürgerschaft 
verzichten. Welche Regelungen 
kennen die liechtensteinischen 
Nachbarländer, wie hat sich das 
Einbürgerungsverhalten der in 
Liechtenstein wohnhaften Auslän-
derinnen und Ausländer entwi-
ckelt und wie könnte sich dieses 
ändern, sofern die Forderung auf 
den Verzicht aufgehoben würde? 
Der vorliegende Beitrag geht die-
sen Fragen nach und möchte eine 
Diskussionsgrundlage dazu bieten.

Der Verzicht auf die angestammte 
Staatsbürgerschaft bei einer Einbür-
gerung gilt in Liechtenstein unab-
hängig davon, ob eine Einbürgerung 
im erleichterten Verfahren nach Er-
füllung einer 30-jährigen Wohnsitz-
frist, durch Eheschliessung oder im 
ordentlichen Verfahren mittels Ein-
bürgerungsabstimmung erfolgt. Im 

Gegensatz dazu ist es Liechtensteine-
rinnen und Liechtensteinern erlaubt, 
im Besitz zweier Staatsbürgerschaf-
ten zu sein. Sie dürfen ihre liechten-
steinische Staatsbürgerschaft behal-
ten, wenn sie sich in einem anderen 
Land einbürgern lassen und dies der 
andere Staat erlaubt. Gleichzeitig ist 
auch für Kinder aus liechtensteinisch-
ausländischen Ehen die Doppelbür-
gerschaft erlaubt.1

In den Zahlen widerspiegelt sich 
das ambivalente Verhältnis, das sich 
aus der liechtensteinischen Gesetzge-
bung zur Doppelbürgerschaft ergibt. 
Obwohl von Einbürgerungswilligen 
eine Verzichtsleistung gefordert wird, 
ist der Anteil an liechtensteinischen 
Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
gern hoch. Laut der jüngsten Volks-
zählung aus dem Jahr 2015 sind fast 
ein Viertel (24,8 Prozent) aller in 
Liechtenstein wohnhaften Liechten-
steinerinnen und Liechtensteiner 
im Besitz einer zweiten Staatsbür-
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Wenn die einen etwas haben, 
was die anderen auch haben 
wollen, aber nicht haben dür-
fen, sind politische Debatten 
vorprogrammiert. Die Tatsa-
che, dass von Einbürgerungs-
willigen die Abgabe ihres alten 
Passes verlangt wird, Liechten-
steinerinnen und Liechtenstei-
ner gleichzeitig aber im Besitze 
mehrerer Staatsbürgerschaf-
ten sein dürfen, ist deshalb 
immer wieder Gegenstand von 
Diskussionen. 

Dieses ambivalente Verhält- 
nis zur Doppelbürgerschaft ist 
aber nur ein Aspekt, welchen 
Martina Sochin D’Elia und An-
dreas Brunhart in diesem LI 
Focus ansprechen. 

Der Beitrag zeigt auf, wie 
Doppelbürgerschaft in unse-
ren Nachbarstaaten geregelt 
ist, welche Rechtslage in Liech-
tenstein besteht, wie sich das 
Einbürgerungsverhalten in den 
letzten Jahren entwickelte und 
wie viele Personen nach gel-
tendem Recht tatsächlich einen 
Anspruch auf eine Einbürge-
rung hätten. 

Unter Einbezug relevanter 
Forschungsliteratur sowie mit 
Verweis auf frühere politische 
Debatten werden dabei Argu-
mente für und gegen Doppel-
bürgerschaft aufgeführt. Damit 
tragen die Autoren wesent-
lich zu einer differenzierteren 
Diskussion über die Vor- und 
Nachteile der bestehenden 
Regelung in Liechtenstein bei. 
Wie jede politische Massnah-
me hat nämlich auch die Frage 
nach der Zukunft der Doppel-
bürgerschaft verschiedene Di-
mensionen, die es zu berück-
sichtigen gilt. 
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mens erfüllt, wäre es Liechtenstein 
zumindest theoretisch möglich, die 
Konvention zu unterzeichnen und 
zu ratifizieren und damit Revisio-
nen in der Gesetzgebung in Aussicht 
zu stellen. Gemäss der bisherigen 
liechtensteinischen Praxis, dass eine 
Ratifikation nicht angekündigt wird, 
solange das Landesrecht nicht an-
gepasst wurde, ist von einer Ratifi-
kation jedoch bis auf Weiteres nicht 
auszugehen.6

Wie Abbildung 1 veranschaulicht, 
fordern von den total 41 abgebilde-
ten Ländern gut die Hälfte – nämlich 
deren 21 – keinen Verzicht auf die 
angestammte Staatsbürgerschaft 
bei einer Einbürgerung. Sechs Län-
der kennen sehr weit gehende Aus-
nahmeregelungen. Dazu gehören 
beispielsweise Deutschland, das bei 
Einbürgerungswilligen aus anderen 
EU-Staaten oder der Schweiz vom 

gerschaft.2 Es ist anzunehmen, dass 
der Anteil an Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürgern unter den Per-
sonen mit einer liechtensteinischen 
Staatsbürgerschaft noch wesentlich 
höher wäre, wenn auch die im Aus-
land lebenden Liechtensteinerinnen 
und Liechtensteiner hinzugerechnet 
würden.

Die in den vergangenen Jahrzehn-
ten erfolgte Zunahme an Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürgern ist kein 
rein liechtensteinisches Phänomen. 
Die bürgerrechtliche Gleichstellung 
von Frau und Mann wie auch die an-
gestiegene Mobilität der Menschen 
über die Grenzen hinweg, gepaart 
mit der zunehmenden Toleranz von 
Doppelbürgerschaft in vielen euro-
päischen, aber auch aussereuropäi-
schen Ländern haben dazu geführt.

Das Verständnis wandelt sich
Doppelbürgerschaften waren noch 
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
nicht nur unüblich, sondern sollten 
so weit als möglich vermieden wer-
den. So bekannte der Völkerbund 
in der Haager Konvention von 1930 
seine grundsätzlich skeptische Hal-
tung gegenüber Doppelbürgerschaf-
ten: «[…] it is in the interest of the 
international community to secure 
that all members should recognize 
that every person should have […] 
one nationality only.»3 Im «Überein-
kommen über die Verringerung der 
Mehrstaatigkeit und über die Wehr-
pflicht von Mehrstaatern» sprach 
sich auch der Europarat noch 1963 
dementsprechend aus (SEV-Nr. 43). 
Wie Faist verdeutlicht, galt die Dop-
pelbürgerschaft vom Ende des 19. 
Jahrhunderts bis in die Ära des Kal-
ten Krieges als potenzielle Quelle von 
Landesverrat, Spionage und anderer 
subversiver Aktivitäten.4 

Inzwischen hat ein grundlegender 
Wandel mit zunehmender Toleranz 
der Mehrstaatigkeit stattgefunden. 
Nicht nur bei vielen Staaten, die 
ihre rechtlichen Grundlagen dahin-
gehend geändert haben, auch beim 
Europarat. In der Europäischen 
Staatsangehörigkeitskonvention von 
1997, die im Jahr 2000 in Kraft trat, 
verpflichten sich die unterzeichnen-
den Staaten zur Zulassung von Mehr-
fachbürgerschaften in bestimmten 
Fällen (SEV-Nr. 166), so beispielswei-
se beim Erwerb einer zweiten Staats-

Abbildung 1: Abgabe der Staatsbürgerschaft bei Einbürgerung

Grün markiert sind diejenigen Länder, die keinen Verzicht auf die angestammte 
Staatsbürgerschaft im Falle einer Einbürgerung fordern. Orange markiert sind 
diejenigen Länder, die wohl grundsätzlich einen Verzicht fordern, jedoch sehr 
weitgehende Ausnahmeregelungen kennen. Rot markiert sind diejenigen Länder, 
die einen Verzicht fordern. Stand: April 2018, www.eudo-citizenship.eu

bürgerschaft per Geburt oder wenn 
Einbürgerungswillige nach gelten-
dem Recht ihres Heimatlandes dort 
nicht aus dem Staatsverband entlas-
sen werden. Die Europaratskonven-
tion hält sich darüber hinaus aber 
damit zurück, den unterzeichnenden 
Staaten weitergehende Vorschriften 
zu machen. So solle die Konvention 
«nicht das Recht eines Vertragsstaats 
[beschränken], in seinem innerstaat-
lichen Recht» selbst zu bestimmen, 
ob Staatsangehörige im Falle der 
Annahme einer anderen Staatsange-
hörigkeit die Staatsbürgerschaft ver-
lieren oder ob Einbürgerungswillige 
auf ihren angestammten Pass zu ver-
zichten haben oder nicht.5 Liechten-
stein trat weder der Konvention von 
1963 noch der Staatsangehörigkeits-
konvention von 1997 bei. Obwohl 
die liechtensteinische Gesetzgebung 
nicht alle Punkte des Übereinkom-
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Verzicht absieht, die Niederlande, die 
die Doppelbürgerschaft für eingebür-
gerte Ehepartnerinnen und Ehepart-
ner von Niederländerinnen und Nie-
derländern zulässt, oder Spanien, das 
zwar grundsätzlich den Verzicht auf 
die angestammte Staatsbürgerschaft 
bei einer Einbürgerung fordert, aber 
Personen aus lateinamerikanischen 
Staaten oder aus ehemaligen Koloni-
alstaaten ausnimmt. 14 Länder – und 
dazu gehört auch Liechtenstein – for-
dern grundsätzlich den Verzicht auf 
die angestammte Staatsbürgerschaft 
bei Einbürgerung. Aber auch diese 
Länder kennen gewisse Ausnahme-
regelungen, wie sie auch die Euro-
päische Staatsangehörigkeitskon-
vention vorsieht, etwa für Personen, 
deren ursprüngliche Staaten diese 
nicht aus dem Staatsverband entlas-
sen, für Flüchtlinge etc. 
Die liechtensteinischen 
Nachbarländer unter-
scheiden sich in ihrer 
Handhabung betreffend 
die Toleranz der Dop-
pelbürgerschaft mass-
geblich. Bevor nun die 
liechtensteinische Praxis 
betreffend Doppelbür-
gerschaft in den Fokus 
rückt, soll deshalb dieje-
nige der Schweiz, Öster-
reichs und Deutschlands 
kurz nachgezeichnet 
werden.

Schweiz
Seit einer Bürgerrechts-
revision im Jahr 1992 ist 
die Schweiz eines jener 
europäischen Länder, 
die die doppelte Staats-
bürgerschaft ohne Ein-
schränkung erlauben.7 

Die Aufhebung von Art. 
17 des Bürgerrechtsge-
setzes, welcher im Fall 
einer Einbürgerung den 
Verzicht auf die angestammte Staats-
bürgerschaft forderte, war ursprüng-
lich nicht Bestandteil der Revision. 
Sie war umstritten, fand letztendlich 
aber eine Mehrheit sowohl im Stän-
de- wie auch im Nationalrat. Bundes-
rat Arnold Koller argumentierte für 
die doppelte Staatsbürgerschaft, un-
ter anderem indem er darlegte, dass 
das Erfordernis des Verzichts der 
angestammten Staatsbürgerschaft 

junge Ausländerinnen und Auslän-
der davon abhalte, sich einbürgern 
zu lassen.8

Seit der Aufhebung von Art. 17 
im Jahr 1992 hat es sowohl auf Bun-
desebene wie auch auf kantonaler 
Ebene mehrere Vorstösse gegeben, 
diesen wieder einzuführen. So bei-
spielsweise durch die Motion von 
SVP-Nationalrätin Jasmin Hutter, die 
die doppelte Staatsbürgerschaft als 
«vom Grundsatz her fragwürdig» 
erachtete, da diese «meist ein oppor-
tunistisches Prinzip» verfolge. «Man 
sucht die Vorteile der jeweiligen 
Staatsbürgerschaften und bekennt 
sich nicht mehr klar zu einem Hei-
matland. Eine Rosinenpickerei muss 
verhindert werden.»9 Der Bundesrat 
lehnte die Motion ab. Er führte noch-
mals die massgeblichen Gründe für 

die Einführung der Doppelbürger-
schaft Anfang der 1990er-Jahre an. 
Unter anderem nannte er die Tatsa-
che, dass aufgrund der zunehmen-
den Anzahl an binationalen Ehen 
Doppelbürgerschaften nicht ver-
meidbar seien und darüber hinaus 
in Zukunft zunehmen würden. Des 
Weiteren werde der Verzicht auf die 
angestammte Staatsbürgerschaft als 
Einbürgerungs- und damit als Inte-

grationshindernis vor allem für die 
junge Generation gesehen, die mit 
der Abgabe der Staatsangehörigkeit 
ihrer Eltern einen Teil ihrer Identi-
tät preisgeben müsste. Dazu komme, 
dass ungefähr drei Viertel aller Aus-
landschweizer Doppelbürgerinnen 
oder Doppelbürger seien. Anderen 
Vorstössen ähnlicher Art war ebenso 
kein Erfolg beschieden.10 

Österreich
Das österreichische Staatsbürger-
recht verfolgt den Grundsatz der Ver-
meidung mehrfacher Staatsangehö-
rigkeit, kann dieses Prinzip letztlich 
jedoch aufgrund der unterzeichneten 
Staatsangehörigkeitskonvention des 
Europarats sowie aufgrund des in 
anderen Ländern geltenden Rechts 
nicht konsequent umsetzen.11 Wer 

sich in Österreich einbür-
gern lassen möchte, hat 
den Verzicht auf seine 
angestammte Staatsbür-
gerschaft zu erklären. In 
Ausnahmefällen kann der 
österreichische Staat den 
Verzicht nicht einfordern, 
etwa wegen erbrachter 
oder noch zu erwarten-
der «ausserordentliche[r] 
Leistungen» für Öster-
reich. Dazu existieren 
allerdings keine transpa-
renten Kriterien. Ausnah-
men werden aufgrund der 
unterzeichneten Staats-
angehörigkeitskonven-
tion auch für Personen 
gemacht, deren Heimat-
länder die Entlassung 
aus dem Staatsverband 
nicht vorsehen, eben-
so soll es anerkannten 
Flüchtlingen nicht zuge-
mutet werden, einen An-
trag auf Aberkennung der 
Staatsbürgerschaft ihres 
Verfolgerstaates zu stel-

len. Gleiches gilt für österreichische 
Staatsangehörige, die sich in einem 
anderen Land um dessen Staatsbür-
gerschaft bewerben. Auch hier ist 
vorgesehen, dass dabei die österrei-
chische Staatsangehörigkeit verloren 
geht und bei «ausserordentlichen 
Leistungen» davon abgesehen wer-
den kann.12

Diesen restriktiven Bestimmun-
gen in Sachen Mehrfachbürgerschaft 
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Eine Schweizerin,
ein Italiener und ein
Franzose treffen sich . . .
Die kommende Bundesratswahl illustriert perfekt, weshalb man das Doppelbürgerrecht
entweder ganz oder gar nicht abschaffen sollte.Von SimonGemperli

Die Schweiz ist nicht das einzige Land, in demmehr
über die Pässe seiner Politiker diskutiert wird als
über deren Qualifikationen. Es gibt sogar Länder,
wo Staatsbürgerschaften zu einem öffentlichen
Themawerden, von denen die betroffenen Politiker
gar nichts wissen. In den USA hielt sich jahrelang
eine von Donald Trump befeuerte Verschwörungs-
theorie, wonach Barack Obama in Kenya auf die
Welt gekommen und in Indonesien aufgewachsen
ist. Diese «Birther-Debatte» war umso abstruser,
als die Mutter des 44. Präsidenten der Vereinigten
Staaten zweifelsfrei US-Bürgerin war, aus Kansas
stammte und irische, britische, deutsche sowie
schweizerische Vorfahren hatte. Im Übrigen kann
das «ius soli» nicht ins Gegenteil verkehrt werden:
Wer ausserhalb der USA geboren wurde und einen
amerikanischenElternteil hat, ist «American born»
im Sinne der Verfassung.

Die Australier führen derzeit eine ähnlich auf-
regende Debatte. Sie ist in den letzten Wochen zu

einer veritablen Staatskrise ausgeartet. Mitte Juli
trat Senator Scott Ludlam abrupt von seinem Amt
zurück, nachdem er herausgefunden hatte, dass er
auch noch Neuseeländer ist. Das ist grundsätzlich
erlaubt, aber nicht für Mitglieder des Parlaments.
Viele australische Politiker betrieben nun plötzlich
Ahnenforschung, und über ein halbes Dutzend
wurden fündig. Eine Abgeordnete trat sofort zu-
rück, andere warteten zu. Vizepremierminister
Barnaby Joyce, der angeblich auch Neuseeländer
sein soll, schaltete den Obersten Gerichtshof ein.
Dieser wird frühestens im Oktober entscheiden.

Australischer Zirkus
Würden alle Doppelbürger im australischen Parla-
ment zurücktreten, könnte die jetzige Regierung
dieMehrheit verlieren. Inzwischen hat eineHexen-
jagd eingesetzt, weil im Einwanderungsland Aus-

tralien theoretisch jeder Abgeordnete eine verges-
sene, vertuschte oder unbekannte Staatsbürger-
schaft haben könnte. Oppositionsführer Bill Shor-
ten zeigte diese Woche im Parlament ein Doku-
ment, das beweisen sollte, dass er auf seine zweite
Staatsbürgerschaft verzichtet hatte, und sagte:
«Dieser Zirkus muss enden.»

Das gilt auch für die Schweiz. Als der 1976 ein-
gebürgerte Ignazio Cassis wegen seiner Bundes-
ratskandidatur seinen italienischen Pass abgab,
ging er davon aus, dass er im Bundesrat in schwei-
zerisch-italienischenAngelegenheiten befangen sei
– oder dass seine Ratskollegen das glauben könn-
ten. Kein Problem für Cassis war es bisher, als Ita-
liener der EU-Delegation derBundesversammlung
oder dem Vorstand des Vereins Swiss Label anzu-
gehören. Anders Pierre Maudet: Er will seine fran-
zösische Staatsbürgerschaft behalten und die Pass-
frage nach einer allfälligen Wahl im Bundesrat zur
Diskussion stellen – als wäre dieser eine Bürger-

rechtskommission. Maudet schätzt das Potenzial
für einen Loyalitätskonflikt offensichtlich als klei-
ner ein als Parteikollege Cassis. Als Genfer Stadt-
präsident und Regierungsrat in einem Kanton mit
70 000 französischenGrenzgängern verfügt er über
einige Selbsterfahrung.

Welcher der freisinnigen Kandidaten liegt rich-
tig? Das Gesetz gibt darauf keine Antwort. Dop-
pelbürger sind militärdienstpflichtig und können
bis zum Chef der Armee aufsteigen. Doppelbürger
können auch Bundesrat werden. Sie hätten dann in
dieser Funktion pikanterweise die Möglichkeit,
nach Artikel 8 des Bundespersonalgesetzes Dop-
pelbürger von gewissen Funktionen im öffentlichen
Dienst auszuschliessen.

Damit würden sie sich nicht nur inWidersprüche
verwickeln, sondern auch das Rad der Geschichte
wieder zurückdrehen. Seit 25 Jahren wird die dop-
pelte Staatsbürgerschaft bei Einbürgerungen auto-
matisch erteilt, und die Restriktionen bei öffent-
lichen Ämtern sind fast alle gefallen. Seit Anfang
dieses Jahres dürfen Schweizer Diplomaten einen
zweiten Pass haben. Fünf Prozent der Angehörigen
des Grenzwachtkorps sind Doppelbürger. In der
Praxis gebe es diesbezüglich keine Probleme, findet
die Landesregierung. Denn zur Wahrung der inne-

ren Sicherheit werde bei solchen Funktionen ohne-
hin eine Personensicherheitsprüfung durchgeführt.
Im Fall der Bundesratswahlen führen die Fraktio-
nen und die Medien eine solche Prüfung durch.

Die Kritik und das Unbehagen an der Doppel-
bürgerschaft betrifft nicht nur die Staatsdiener. Die
SVP hat im Parlament mehrmals erfolglos ver-
sucht, die doppelte Staatsbürgerschaft einzu-
schränken, allerdings nicht grundsätzlich, sondern
nur für bestimmte Gruppen: die zukünftigen Ein-
gebürgerten, die Angehörigen jener Staaten, die
ihrerseits Schweizer Einbürgerungskandidaten
kein Doppelbürgerrecht zugestehen, und die
Diplomaten. Solche selektiven Eingriffe würden
unter dem Strich dazu führen, dass bisherige Dop-
pelbürger ihre Pässe behalten könnten. Bei Kin-
dern mit einem schweizerischen und einem auslän-
dischen Elternteil würden auch in Zukunft zwei
Staatsbürgerschaften geduldet. Die künftigen Ein-
bürgerungskandidaten und die Diplomaten hin-
gegen müssten sich für die eine oder die andere
Nationalität entscheiden.

Fallbeispiel mit Kandidaten
Ein naheliegendes Beispiel zu dieser Regelung:
Der als Schweizer und als Franzose auf dieWelt ge-
kommene Pierre Maudet könnte gemäss den von
der SVP geforderten Kriterien Doppelbürger blei-
ben, während Ignazio Cassis seine italienische
Staatsbürgerschaft vor 41 Jahren bei der Einbürge-
rung hätte abgeben müssen. Zur Illustration sei an-
genommen, dass die dritte Bundesratskandidatin
Isabelle Moret keine «Swiss born»-Waadtländerin
undNur-Schweizerin wäre, sondern einen ausländi-
schenElternteil hätte, inKenya aufgewachsenwäre
und ähnlich wie der Wahlberliner Tim Guldimann
von Indonesien aus als Auslandschweizerin im
Nationalrat mitwirken würde. Moret dürfte trotz-
dem Doppelbürgerin und Bundesrätin sein.

Wer die mehrfache Staatsbürgerschaft nur
punktuell oder in Raten abschaffen will, schafft da-
mitUngerechtigkeiten.Man sollte sie ganz oder gar
nicht abschaffen. Argumente gegen das Doppel-
bürgertum dagegen gibt es durchaus, etwa weil die
Zuständigkeiten des einen oder anderen Staats un-
klar sind oder zwei Rechtsordnungen kollidieren.
Das Bild eines Mehrfachbürgers, der opportunis-
tisch die Vorteile jeder Nationalität ausnutzt und
seinenHeimatländern Schaden zufügt, hat abermit
der Realität wenig zu tun. Die meisten Landesver-
räter, Steuerbetrüger und Spione in der Geschichte
der Eidgenossenschaft besassen nur einen Pass, was
ihre Loyalität zum Heimatland aber offensichtlich
nicht festigte. Auch ist nicht dasDoppelbürgerrecht
die Ursache für die Entstehung von binationalen
Parallelgesellschaften, wieman sie zumBeispiel aus
Deutschland kennt, sondern migrations- und inte-
grationspolitische Versäumnisse.

Die doppelte Staatsbürgerschaft ist weder gut
noch böse, sondern Ausdruck einer gesellschaft-
lichen Entwicklung inner- und ausserhalb der
Schweiz. Am 20. September geht es nicht darum,
einen Franzosen, einen Ex-Italiener oder eine
Schweizerin zu wählen. Gefragt ist ein neues loyales
Mitglied der Landesregierung, das seine Staats-
bürgerschaften deklariert, sofern es vondiesenweiss.

Die doppelte Staatsbürger-
schaft ist weder gut noch
böse, sondern Ausdruck
einer gesellschaftlichen
Entwicklung.

Ivy Klein
Leiterin Geschäfts
entwicklung
Unternehmenskunden
zum längeren,
selbstbestimmten
Leben

«Ich freue mich
auf eine Zukunft
voller Gestaltungs-
möglichkeiten.»

NZZ-Infografik/cke.

Deutschland Österreich Schweiz

QUELLEN: EUROSTAT, IW

Arbeitsmarktintegration im Dreiländervergleich

Personen zwischen 25 und 64 Jahren im Jahr 2014, Anteile in Prozent

Arbeitslosenquote

Anteil Niedrigqualifizierter1

Anteil Hochqualifizierter2

1 Ohne Abschluss der Sekundarstufe II, z.B. ohne Lehre; 2 mit tertiärem Bildungsabschluss.
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Die Gegner der Rentenreform haben einen Plan B –
wäre er mehrheitsfähig? SEITE 14

Ständeräte sind gegen neue Wasserkraft-Subventionen –
zumindest im Moment SEITE 15

Der süssen Versuchung
widerstehen
Kommentar auf Seite 11

Noch weniger Zucker in Joghurts
Im Namen der Volksgesundheit setzen Bundesrat und Unternehmen auf freiwillige Massnahmen

Der durchschnittliche Gehalt
von Zucker in Joghurts und
Frühstücksflocken soll weiter
sinken. Bundesrat Alain Berset
hat mit Schweizer Produzenten
und Detailhändlern neue
Ziele vereinbart.

VALERIE ZASLAWSKI, BERN

Wir bewegen uns zu wenig, essen zu fett,
zu salzig und – zu süss. Pro Tag konsu-
miert jeder Schweizer durchschnittlich
120 Gramm zugesetzten Zucke und da-
mit mehr als doppelt so viel wie von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
empfohlen. Dies hat nicht nur Folgen für
die persönliche Gesundheit, sondern für
das ganzeGesundheitssystem. Der Bund
beziffert die Folgekosten der Fettleibig-
keit und von nichtübertragbaren Krank-
heiten, die durch einen schlechten
Lebensstil verursachtwerden, auf 52Mil-
liarden Franken pro Jahr; sie machen
hierzulande 80 Prozent der direkten Ge-
sundheitskosten aus.

Aus diesem Grund hat Bundesrat
Alain Berset zwei Jahre nach der «Er-
klärung von Mailand», die während der
Expo in Italien 2015 unterzeichnet
wurde, am Dienstag mit insgesamt 14
Schweizer Lebensmittelproduzenten so-
wie Vertretern des Detailhandels kon-
krete Ziele zur Zuckerreduktion verein-
bart.Mit von der Partie sindmittlerweile
alle relevanten Unternehmen wie Mi-
gros, Coop und Emmi, aber auch Nestlé

oder Cremo. Bis Ende 2018 soll der zu-
gesetzte Zucker in Joghurts um weitere
2,5 Produzent vermindert werden, jener
in Frühstücksflocken um 5 Prozent. Seit
der Vereinbarung vor zwei Jahren ist der
Gehalt an zugesetztem Zucker in
Joghurts bereits um rund 3 Prozent, in
Frühstückscerealien um rund 5 Prozent
gesunken. Davor enthielten Joghurts im

Durchschnitt 17 Gramm Zucker pro
Becher, was rund 5 Zuckerwürfeln ent-
spricht. Frühstückscerealien enthielten
18 Gramm Zucker pro 100 Gramm.

«Der freiwillige Ansatz funktioniert
sehr gut», sagte Berset vor den Medien
in Bern. Gesetzt wird auf Dialog und
Innovationen in der Lebensmittelpro-
duktion. Auch der Vizepräsident von
Emmi Schweiz, Marc Heim, hob die
Wahlfreiheit der Konsumenten hervor.
Diese könnten weiterhin Produkte mit
viel Zucker kaufen. Sie könnten sich
aber auch für ein Produkt mit wenig
Zucker entscheiden. Wichtig sei, dass
diese Produkte angeboten würden. Zu-
dem sei es wegen derGewohnheiten der
Konsumenten sinnvoll, den Zucker-
gehalt in kleinen Schritten zu senken.
Die kulinarische Qualität der Produkte
soll trotz Reduktion erhalten bleiben.
Auch erfolgen die Anpassungen mit
Blick auf internationale Entwicklungen;
Marktverzerrungen und der daraus fol-
gende Einkaufstourismus sollen vermie-
den werden.

Die «Erklärung von Mailand» wird
nach 2018 im Rahmen des Aktionsplans

der Schweizer Ernährungsstrategie bis
2024weitergeführt. Dabei sollenweitere
Lebensmittelgruppen einbezogen wer-
den. Die laufenden Arbeiten zu Salz
und Fetten sollen zudem intensiviert
werden. Eine Zuckersteuer, wie sie von
der WTO gefordert und beispielsweise
von Grossbritannien, Mexiko, Frank-
reich, Finnland oder Ungarn eingeführt
wurde, ist für die Schweiz hingegen
keine Option. Der gewählte Ansatz ent-
spreche der Art und Weise, wie man
hierzulande funktioniere, sagte Berset.
Die Erfahrungen der letzten beiden
Jahre hätten gezeigt, dass Freiwilligkeit
in die richtige Richtung gehe. Der
Schweizer Ansatz stosse auch in ande-
ren Ländern auf Interesse.

Ganz vom Tisch dürfte die Debatte
über eine Zuckersteuer hierzulande
dennoch nicht sein: Wenn auch die Be-
völkerung laut Umfragen eine solche
derzeit ablehnt, werden Forderungen
danach vor allem in der Westschweiz
lauter. So will zum Beispiel der Kanton
Neuenburg die Einführung einer Zu-
ckersteuer mithilfe einer Standesinitia-
tive vorantreiben. Sucre alors!

Ein hartes Stück Arbeit
Nicht-Europäer in der Schweiz haben Probleme bei der Integration – nun werden Massnahmen gefordert

Die heutige Politik gegenüber
Flüchtlingen und Angehörigen
von Drittstaaten ist laut drei
Denkfabriken ungenügend
und setzt die falschen Anreize.
Avenir Suisse plädiert nun
für eine Revision des Status
der vorläufigen Aufnahme.

SIMON GEMPERLI

Angehörige von Drittstaaten sind im
Vergleich zu Schweizern und EU-Efta-
Bürgern viel häufiger arbeitslos sowie
falsch oder gar nicht qualifiziert. Von
den Schweizern verfügen nur 7 Prozent
über keinen Abschluss der Sekundar-
stufe II. Das bedeutet, dass sie keine
Berufslehre oder etwas Vergleichbares
gemacht haben. Bei den Drittstaatlern
sind es hingegen 35 Prozent. Deren
Arbeitslosenquote von 13,5 Prozent ist
mehr als viermal höher als jene der
Schweizer.

Nun könnte man irrtümlicherweise
vermuten, die heutige Ausländerpolitik
der Schweiz ziele darauf ab, für unquali-
fizierte Jobs billige Arbeitskräfte aus
Drittstaaten zu rekrutieren. Das Gegen-
teil ist der Fall: Die Kontingente für
Drittstaaten sind explizit für Spezialis-
ten vorgesehen, die in Europa nicht ver-
fügbar sind. Die hohe Arbeitslosigkeit
bei den Nicht-EU-Bürgern ist also auf
den Asylbereich und auf die wenig qua-
lifizierten Arbeitskräfte aus Drittstaa-
ten zurückzuführen, die vor der Einfüh-
rung der Personenfreizügigkeit in die
Schweiz geholt worden sind.

Flüchtlingslehre für alle

Deutschland und Österreich kämpfen
mit ähnlichen Problemen, und das nicht
nur wegen der Flüchtlingskrise. Avenir
Suisse, das Institut der deutschen Wirt-
schaft und die Industriellenvereinigung
in Österreich machen nun in einer ge-
meinsamen Studie Vorschläge, um die
Integration der Drittstaatler in den
Arbeitsmarkt zu verbessern. Zudem
möchten sie die Einwanderungspolitik
aus nichteuropäischen Ländern stärker
auf die Bedürfnisse undKapazitäten des

Arbeitsmarkts ausrichten. Gesucht sei-
en vor allem Fachkräfte, nicht Unquali-
fizierte aus Drittstaaten.

ImAsylwesen stehen die drei Länder
vor ähnlichen Herausforderungen. Die
Flüchtlingswelle hat Deutschland und
Österreich stärker getroffen als die
Schweiz. Die beiden Länder verzeichne-
ten 2015 und 2016 pro Einwohner plötz-
lich doppelt so viele Asylgesuche und
waren auf denAnsturm vorbereitet, was
auch die Intensität der Flüchtlings-
debatte erklärt. Über einen längeren
Zeitraum betrachtet nimmt die Schweiz
aber mehr Flüchtlinge auf als die Nach-
barstaaten, die längerfristige Herausfor-
derung ist also nicht geringer.

Die Studie enthält mehrere Empfeh-
lungen zum Asylsystem. Eine davon be-
trifft den Status der vorläufigen Auf-
nahme, über dessen Abschaffung der

Ständerat in der Herbstsession befindet.
Die vorbereitende Kommission will
beim Status quo bleiben, während der
Nationalrat und derBundesrat eine neue
Regelung bevorzugen, mit der Asyl-
bewerber mit einer hohen Aufnahme-
wahrscheinlichkeit sofort in denArbeits-
markt integriertwerdenundeinenbesse-
ren Aufenthaltsstatus erhalten sollen.

Ein solches Regime sei aus Sicht des
Arbeitsmarktes klar besser, auch wenn
es im Konflikt stehe mit dem Ziel, die
Schweiz unattraktiv zu machen, schrei-
ben die Think-Tanks. Die Unsicherhei-
ten und Einschränkungen, die mit dem
heutigen Status verbunden seien, ver-
hinderten eineAusbildung oder dieAuf-
nahme einer Erwerbstätigkeit.

Die Autoren plädieren auch für eine
Institutionalisierung der Flüchtlings-
lehre, die sich an der heutigen Attest-

lehre orientieren und auch älteren
Flüchtlingen offenstehen sollte. Dabei
müsse in einer ersten Phase das Erler-
nen der Landessprache Priorität haben
und anschliessend der berufsspezifische
Unterricht. Weiter möchte Avenir
Suisse – die länderspezifischen Emp-
fehlungen stammen vom jeweiligen
Think-Tank – für Flüchtlinge Ausnah-
men von den Arbeitsmarktrestriktio-
nen im Niedriglohnbereich machen.
Ein Beispiel ist das Aussetzen von Min-
destlohnbestimmungen während einer
befristeten Einarbeitungszeit. Auch bei
der Sozialhilfe wird für flüchtlingsspezi-
fische Ausnahmen plädiert, um die
Attraktivität zu senken.

Die Empfehlungen für Deutschland
undÖsterreich für dieAusländerintegra-
tion lauten ähnlich. So wird vorgeschla-
gen, sofort Massnahmen einzuleiten und

Verbote aufzuheben, wenn mehr als 50
Prozent der Personen aus einem Her-
kunftsland einen positiven Asylent-
scheid erhalten oder vorläufig aufge-
nommen werden. Die Länder kämpfen
auch mit spezifischen Problemen wie
dem Kompetenzwirrwarr zwischen Län-
dern und Bund oder der «Duldung» von
abgewiesenen Asylbewerbern.

Viele leben von Sozialhilfe

Der Ländervergleich enthält keine Zah-
len zu den Sozialhilfequoten der Asyl-
suchenden. Das sei aus methodischen
Gründen nicht möglich gewesen, sagt
Co-Autor Patrik Schellenbauer von
Avenir Suisse. Tatsache sei aber, dass die
Schweiz vergleichsweise schlecht ab-
schneide: Die Erwerbsbeteiligung der
vorläufig Aufgenommen verharrt auch
nach mehreren Jahren bei 20 Prozent,
ein hoher Prozentsatz lebt also zumin-
dest teilweise von der Sozialhilfe. Dabei
seien dieVoraussetzungen gut, vor allem
wegen des Systems der praxisnahen Be-
rufslehre. Dieses Potenzial werde viel zu
wenig genutzt, so Schellenbauer.

Der grosse Unterschied zwischen
Deutschland und der Schweiz ist nicht
das Asylwesen, sondern die Einstellung
zur Drittstaatenmigration. Zumindest
aus der Sicht des Instituts der deutschen
Wirtschaft ist die Einwanderung von
Nicht-EU-Bürgern nötig, um das De-
mografieproblem zu entschärfen. An-
ders als in der Schweiz vertraut man
nicht darauf, in der EU genügend Fach-
kräfte rekrutieren zu können.

Die Studie empfiehlt für Deutsch-
land, Drittstaatenangehörigen nach
dem Studium die Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit zu ermöglichen. In der
Schweiz wird das von den Behörden ab-
gelehnt, weil nur noch jene Stellen von
Drittstaatlern besetzt werden sollen, für
die kein Europäer gefunden werden
kann. Avenir Suisse plädiert allerdings
für eine Erhöhung der Kontingente und
den Abbau administrativer Hürden für
aussereuropäische Bürger innerhalb des
heutigen Systems. Insbesondere sei es
nicht sinnvoll, dass sich die Schweiz an
deren Studienkosten beteilige, um sie
nachher fortzuschicken.

Meinung & Debatte, Seite 11
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die sich in Deutschland einbürgern 
liessen, die Doppelbürgerschaft er-
laubt und stand auch nie zur Diskus-
sion.16

Für Personen, die sich in Deutsch-
land einbürgern lassen wollen, war 
bis ins Jahr 2000 der Verzicht auf 
die angestammte Staatsbürgerschaft 
vorgesehen. Mit der Bürgerrechtsän-
derung 2000 wurde das 
sogenannte Prinzip der 
Reziprozität innerhalb 
der EU-Staaten einge-
führt. Stammte also ein 
Bürgerrechtsbewerber 
aus einem EU-Land, 
das die doppelte Staats-
bürgerschaft ebenfalls 
erlaubte, durfte der An-
tragsteller seinen ange-
stammten Pass behal-
ten. 2007 wurde dieses 
Prinzip aufgelöst. Es gilt 
seither der Grundsatz, dass alle Per-
sonen aus EU-Staaten oder aus der 
Schweiz sich in Deutschland um das 
Bürgerrecht bewerben können, ohne 
den Verzicht auf das angestammte 
Bürgerrecht leisten zu müssen.17 In 
der Praxis ist die Doppelbürgerschaft 
in Deutschland damit mehr zur Regel 
geworden, als sie Ausnahme geblie-
ben ist. Über den Zeitraum von 2000 
bis 2016 gesehen wurde die Doppel-
bürgerschaft in der Hälfte aller Ein-
bürgerungsfälle akzeptiert.18 

Kontroverse Diskussionen im 
liechtensteinischen Parlament
Im Jahr 2015 haben die Landtagsab-
geordneten der Freien Liste Helen 
Konzett Bargetze, Thomas Lageder 
und Wolfgang Marxer eine Moti-
on zur Einführung der doppelten 

Staatsbürgerschaft bei 
Einbürgerung einge-
reicht. Die Motion wurde 
im Landtag eingehend 
diskutiert. Die Befür-
worter argumentierten 
in erster Linie mit dem 
Gleichheitsgrundsatz so-
wie mit einer erhofften 
verbesserten Integration 

von ausländischen Bürgern im Falle 
der Zulassung der Doppelbürger-
schaft bei Einbürgerung. Die Motio-
näre sahen den in der Gesetzgebung 
geforderten Verzicht als den mass-
geblichen Grund dafür, dass sich in 
Liechtenstein wohnhafte Auslände-

zum Trotz ist anzunehmen, dass die 
Anzahl an österreichischen Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürgern in 
den vergangenen Jahren gestiegen 
ist. Statistiken dazu werden nicht 
erhoben, dementsprechende Zah-
len sind somit nicht bekannt. Laut 
österreichischer Gesetzgebung ist 
Kindern aus binationalen Ehen die 
Doppelbürgerschaft erlaubt. Sie 
müssen sich auch beim Erreichen 
der Volljährigkeit nicht für eine ihrer 
Staatsbürgerschaften entscheiden. 
Vor dem Hintergrund der tendenziell 
zunehmenden Häufigkeit binationa-
ler Ehen dürfte dies die vermutete, 
wenn auch aufgrund fehlenden Da-
tenmaterials statistisch nicht belegte 
Tendenz einer steigenden Anzahl an 
Doppelbürgerschaften noch weiter 
verstärken.13

Deutschland
Auch das deutsche Staatsangehörig-
keitsgesetz will Doppelbürgerschaf-
ten im Grundsatz vermeiden bezie-
hungsweise nur in Ausnahmefällen 
zulassen. Dieser Grundsatz konnte 
jedoch nie mit letzter Konsequenz 
umgesetzt werden und wurde zudem 
seit der Bürgerrechtsreform im Jahr 
2000 zunehmend gelockert. Eine 
der damals wichtigsten Änderungen 
war die Einführung eines «ius soli»-
Prinzips, das in Deutschland gebo-
renen Kindern ausländischer Eltern 
die deutsche Staatsangehörigkeit 
zugesteht, sofern die Eltern einen 
Wohnsitz von acht Jahren oder eine 
Aufenthaltserlaubnis von drei Jahren 
vorweisen konnten. Für diese Kinder 
galt eine Optionspflicht, das heisst, 
dass sie wohl per Geburt sowohl die 
deutsche wie auch die Staatsbür-
gerschaft ihrer Eltern 
erhielten, sich beim Er-
reichen der Volljährig-
keit jedoch für die eine 
oder andere Staatsbür-
gerschaft entscheiden 
mussten. 2014 wurde 
die Optionspflicht stark 
reduziert. Sie gilt seit-
her nur noch für Kinder, 
die nicht zumindest einen Teil ihrer 
Kindheit in Deutschland verbracht 
haben.14 Für Kinder aus binationalen 
Ehen galt seit jeher keine Options-
pflicht. Sie erhalten im Regelfall die 
Staatsbürgerschaft beider Eltern.15 
Auch war für sogenannte Aussiedler, 

rinnen und Ausländer nicht einbür-
gern lassen. Die Gegner der Motion 
wiederum unterstrichen während-
dessen die Verleihung der liechten-
steinischen Staatsbürgerschaft als 
Abschluss einer erfolgreichen Inte-
gration, die durch den Verzicht auf 
die angestammte Staatsbürgerschaft 
sozusagen nachgewiesen werden 

müsse. Die Motion wur-
de mit 16 Ja-Stimmen 
an die Regierung über-
wiesen.19 Nachdem die 
Einbringung einer ent-
sprechenden Gesetzes-
vorlage seither mehr-
fach verschoben wurde, 
ist dies nun vom zustän-
digen Innenministerium 
für den Frühsommer 
2018 geplant.20 

In der Landtagssit-
zung im Mai 2015 wur-

de die doppelte Staatsbürgerschaft 
im Rahmen der genannten Motion 
erstmals als eigenständiges Trak-
tandum behandelt. Das Thema dop-
pelte Staatsbürgerschaft ist aller-
dings im Rahmen verschiedenster 
Bürgerrechtsrevisionen seit 1974 
zumindest am Rande wiederholt an-
geschnitten und diskutiert worden. 
Anlässlich der Revision zur erleich-
terten Einbürgerung «ausländischer 
Kinder liechtensteinischer Mütter» 
1986 vermerkte der FBP-Abgeord-
nete Josef Biedermann, dass «wir uns 
als Kleinstaat doch fragen [müssen], 
ob Doppelbürgerschaften für uns 
nicht auch Vorteile bringen könn-
ten». Er ortete jedoch bei der Mehr-
heit der Bevölkerung die Forderung, 
dass Einbürgerungswillige auf ihre 
angestammte Staatsbürgerschaft 
verzichten, und liess das Thema da-
mit auf sich beruhen.21 Auch aus der 
Regierung kam keine Unterstützung 
zur Aufhebung des Verzichts. Regie-
rungschef Hans Brunhart meinte, 
dass Doppelbürgerschaften insbe-
sondere für einen Kleinstaat «keine 
gute Angelegenheit» seien. Für die 
einzelne Person möge eine Doppel-
bürgerschaft wohl durchaus Vor-
teile haben, im Rahmen einer Bür-
gerrechtsrevision müsse jedoch der 
Staat im Vordergrund stehen.22

Die Abgeordneten der Freien Lis-
te brachten ab 1993 die Abschaffung 
des Verzichts auf die angestammte 
Staatsbürgerschaft bei einer Ein-

Befürworter des 
Staatsbürgerschafts-

verzichts: 
Eingebürgerte Dop-
pelbürger identifi-

zieren sich zu wenig 
mit Liechtenstein.

Gegner des Staats-
bürgerschaftsver-

zichts: Personen, die 
ihre angestammte 
Staatsbürgerschaft 
behalten können, 
lassen sich eher  
einbürgern und  

sind damit besser 
integriert.
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blieb. Mit dem Verzicht auf die ange-
stammte Staatsbürgerschaft, so Re-
gierungschef-Stellvertreter Thomas 
Büchel 1996 anlässlich der Land-
tagsdiskussion, «kann […] vermieden 
werden, dass das Landesbürgerrecht 
nur deshalb erworben wird, weil die 
betreffende Person es als vorteilhaft 
erachtet, neben der ursprünglichen 
Staatsbürgerschaft noch eine zweite 
oder dritte zu besitzen. Beim frei-
willigen Erwerb des Landesbürger-
rechts sollte eine gewisse Identifika-
tion mit Liechtenstein vorausgesetzt 
werden […]» können.24 Für das von 
Befürwortern der Doppelbürger-
schaft vorgebrachte Argument, dass 
der Verzicht auf die angestammte 
Staatsbürgerschaft einer Verleug-
nung der Heimat gleichkomme, fan-
den die Gegner kein Gehör.25

Auch in der Gesetzesvorlage zur 
Einführung der erleichterten Einbür-
gerung von langjährig in Liechten-
stein wohnhaften Ausländerinnen 

bürgerung wiederholt zur Sprache. 
Paul Vogt forderte anlässlich der 
Bürgerrechtsrevision von 1996, dass 
Doppelbürgerschaften für Einbürge-
rungswillige erlaubt werden sollen. 
Er hob die Vorteile, die dies für den 
Staat hätte, hervor und brachte erst-
mals das Argument einer dadurch 
möglichen verbesserten Integration 
von ausländischen Bürgern auf.23 Wie 
aus dem Landtagsprotokoll deutlich 
hervorgeht, war der Regierung 1996 
klar, dass die Anzahl Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürger in Liech-
tenstein zunehmend ansteigen wer-
de. Ebenso kommt zum Ausdruck, 
dass man sich der asymmetrischen 
Regelung bewusst war. Für Liech-
tensteinerinnen und Liechtensteiner 
wurde die Annahme einer weiteren 
Staatsbürgerschaft als problemlos 
gewertet, während gleichzeitig die 
Forderung des Verzichts auf die an-
gestammte Staatsbürgerschaft bei 
Einbürgerungswilligen bestehen 

und Ausländern 1999 sowie in den 
Bürgerrechtsrevisionen von 2008 
hielt die Regierung an der Aufrecht-
erhaltung des Verzichts fest.26 Die 
Argumente für die Beibehaltung 
des Verzichts wiederholten sich. Als 
Hauptargumente galten, dass der Er-
halt des liechtensteinischen Passes 
der Abschluss einer erfolgreichen 
Integration sei und dass der Ver-
zicht auf den angestammten Pass 
diese erfolgreiche Integration un-
terstreiche.27 Wie sich anhand der 
Landtagsdiskussion zeigt, hatten die 
Abgeordneten ganz unterschiedliche 
Vorstellungen von Ungerechtigkeit. 
Auf der einen Seite die Befürworter 
des Verzichts, die eine Benachteili-
gung derjenigen Liechtensteiner be-
fürchteten, die nur einen Pass haben: 
«Der Besitz einer zweiten Staatsbür-
gerschaft ist bestimmt kein Nachteil. 
Diesen Vorzug hat der alteingeses-
sene Liechtensteiner aber nicht.»28 
Und auf der anderen Seite die Be-
fürworter der Doppelbürgerschaft, 
die die asymmetrische Regelung als 
Ungleichbehandlung kritisierten.29  
Eine Ungleichbehandlung orteten 
sie ausgehend von der asymmetri-
schen Regelung auch im Identitäts-
verständnis: «Hier wird mit zwei 
Ellen gemessen. Den einen wird der 
Wunsch nach Doppelstaatsbürger-
schaft als eine ‹Fünfer-und-Weggli-
Mentalität› ausgelegt, bei den ande-
ren wird er als Teil der Geschichte, 
der eigenen Wurzeln, selbstver-
ständlich akzeptiert.»30

Aus den Landtagsdiskussionen 
wird ersichtlich, dass die aus der 
wissenschaftlichen Literatur be-
kannten theoretischen Argumente 
für oder gegen Doppelbürgerschaft 
auch in der politischen Diskussion 
aufgenommen wurden. Dazu zäh-
len Befürchtungen der Gegner, dass 
sich eingebürgerte Doppelbürgerin-
nen und Doppelbürger nicht genü-
gend mit dem Land, in dem sie nun 
wohnhaft sind, identifizieren. Hinzu 
kommt die Skepsis, dass sich Perso-
nen mit Doppelbürgerschaft weniger 
gut in die Aufnahmegesellschaft in-
tegrieren, da sie mit ihrem zweiten 
Pass über eine Exit-Option verfügen. 
Dem widersprechen die Befürwor-
ter, die die Doppelbürgerschaft als 
Mittel einer verbesserten Integration 
ansehen, indem die Toleranz dersel-
ben dazu beitrage, dass sich Perso-

Tabelle 1: Einbürgerungen absolut seit 2000
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2000 2 33 43 30 2 7 117

2001 17 30 302 35 0 13 397

2002 13 24 135 16 5 9 202

2003 14 34 116 12 1 5 182

2004 0 37 111 6 13 7 174

2005 0 29 103 18 3 6 159

2006 12 33 111 6 4 3 169

2007 8 45 140 11 5 2 211

2008 0 48 197 2 4 5 256

2009 8 12 76 5 2 0 103

2010 2 18 64 5 5 1 95

2011 0 34 78 4 0 0 116

2012 1 22 93 1 2 0 119

2013 3 18 91 0 2 0 114

2014 14 23 137 3 1 0 178

2015 19 23 68 2 0 0 112

2016 16 20 131 4 0 0 171

2017 5 17 123 0 2 0 147

Quelle: Einbürgerungsstatistiken 2000 bis 2017.
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der Einführung der erleichterten 
Einbürgerung infolge Erfüllung ei-
ner 30-jährigen Wohnsitzfrist im 
Jahr 2000 anteilsmässig massiv ab-
genommen (siehe Tabelle 1 und Ab-
bildung 2). Seit dem Jahr 2000 liefen 
durchschnittlich nur noch gut drei 
Prozent aller Fälle pro 
Jahr über eine Bürgerab-
stimmung. In den restli-
chen knapp 97 Prozent 
aller Fälle liessen sich 
die Personen im erleich-
terten Verfahren einbür-
gern. Eine Einbürgerung 
im erleichterten Ver-
fahren infolge Erfüllung 
der Wohnsitzfrist ist seit 
dem Jahr 2000 das am häufigsten 
gewählte Verfahren, sich in Liechten-
stein einbürgern zu lassen. 

Für den vorliegenden Beitrag wur-
de das Einbürgerungsverhalten der 
acht zahlenmässig stärksten Auslän-
dergruppen untersucht. Das sind ge-
mäss Bevölkerungsstatistik vom 30. 
Juni 2017 die Schweiz (3’612 Perso-
nen), Österreich (2’203), Deutsch-
land (1’599), die ex-jugoslawischen 
Länder (1’210),32 Italien (1’176), 
Portugal (712), die Türkei (609) und 
Spanien (375).

Im Jahr 2003 haben sich beispiels-
weise 34 von total 3’653 in Liechten-
stein wohnhaften Schweizerinnen 
und Schweizern einbürgern lassen.  
Diese Zahlen haben wir für jede die-

nen im Aufnahmeland einbürgern 
liessen und sich damit vermehrt mit 
dem Aufnahmeland identifizieren. 
Auch die Tatsache, dass sich Liech-
tensteiner Einfachbürgerinnen und 
Einfachbürger ungleich behandelt 
fühlen könnten, indem sie im Gegen-
satz zu den Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürgern keine Ausweichmög-
lichkeit hätten, wurde als Argument 
gegen die Doppelbürgerschaft wie-
derholt vorgebracht.31

Zum Einbürgerungsverhalten 
Der Anteil an Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürgern unter den in 
Liechtenstein wohnhaften Liechten-
steinerinnen und Liechtensteinern 
ist mit 24,8 Prozent hoch. Wie hoch 
wäre dieser Anteil, wenn in Zukunft 
bei Einbürgerungswilligen der Ver-
zicht auf die angestammte Staatsbür-
gerschaft nicht mehr gefordert wird? 
Um diese Frage zu beantworten, ist 
es wichtig, zuerst zu prüfen, wer sich 
heute überhaupt einbürgern lässt.

Ordentliche Einbürgerungen, also 
der Weg einer Einbürgerung über 
eine Bürgerabstimmung, haben seit 
der Einführung der erleichterten 
Einbürgerung infolge Eheschlie-
ssung 1984 respektive 1996 sowie 

ser Ausländergruppen zusammen-
getragen.33 Daraus haben wir für 
jede Ausländergruppe das für die 
einzelnen Jahre betreffende Verhält-
nis zwischen der Anzahl erfolgten 
Einbürgerungen und dem Total an in 
Liechtenstein wohnhaften Personen 

dieser Ausländergruppe 
errechnet. 

Aus den Berechnun-
gen zeigt sich, dass sich 
die Einbürgerungsquote 
über den gesamten Zeit-
raum von 2000 bis 2016 
je nach Ausländergrup-
pe stark unterscheidet 
(siehe Tabelle 2). Der 
Länderdurchschnitt der 

Einbürgerungsquote liegt bei 1,28 
Prozent. Das heisst also, dass sich 
von 2000 bis 2016 durchschnittlich 
pro Jahr 1,28 Prozent der in Liech-
tenstein wohnhaften Ausländerin-
nen und Ausländer einbürgern haben 
lassen. Das ist ein deutlich niedri-
gerer Wert als in Deutschland (1,64 
Prozent), der Schweiz (2,35 Prozent) 
und Österreich (2,38 Prozent). 

Bei den in Liechtenstein wohn-
haften Portugiesinnen und Portu-
giesen beispielsweise liegt die Ein-
bürgerungsquote bei 0,03 Prozent, 
bei den Spanierinnen und Spaniern 
bei 0,22 Prozent. Diese sehr niedri-
gen Werte bedeuten letztlich, dass 
sich seit 2000 nur sehr wenige Per-
sonen aus diesen beiden Ländern 
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Schweiz 1,10 % −0,18 %

Österreich 1,53 % +0,24 %

Deutschland 1,37 % +0,09 %

Ex-Jugoslawien 1,13 % −0,15 %

Italien 0,69 % −0,59 %

Portugal 0,03 % −1,26 %

Türkei 3,12 % +1,84 %

Spanien 0,22 % −1,06 %

Übrige Länder 0,33 % −0,96 %

Alle Länder 1,28 %

Quelle: Einbürgerungsstatistiken 
2000 bis 2016. Eigene Berechnun-
gen. Die Bevölkerungsstatistik 2017 
erscheint im Dezember 2018. 

Tabelle 2: Einbürgerungsquote 
nach Ausländergruppe

Liechtenstein hat mit 
1,28 % eine deutlich 
tiefere durchschnitt-
liche Einbürgerungs-

quote als Deutsch-
land (1,64 %), die 

Schweiz (2,35 %) und 
Österreich (2,38 %).
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Abbildung 2: Einbürgerungsverfahren im Vergleich, 1984–2017  

Quelle: Einbürgerungsstatistiken 1984 bis 2017. Eigene Darstellung.

Hinweis: Die vorliegende Abbildung setzt lediglich die Anteile an ordentlichen Einbürgerungen sowie 
die erleichterten Einbürgerungen infolge Eheschliessung und die erleichterten Einbürgerungen infol-
ge Erfüllung der Wohnsitzfrist zueinander in Beziehung. Im Sinne einer Vereinfachung wurden andere 
Einbürgerungsarten wie beispielsweise eine Einbürgerung infolge Adoption oder Legitimation wie auch 
Einbürgerungen «ausländischer Kinder liechtensteinischer Mütter» vernachlässigt.
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Mehrheit der untersuchten Länder 
sich entwickelnde Einbürgerungs-
quote weisen Personen aus der Tür-
kei auf: Seit 2000 zeigt sich eine ten-
denziell starke Zunahme. 

Zusammengefasst bedeutet dies:  
Während sich Schweizerinnen und 
Schweizer wie auch Personen aus Ex-
Jugoslawien leicht unterproportional 
einbürgern lassen, tun dies Spanie-
rinnen und Spanier, Portugiesinnen 
und Portugiesen sowie Personen aus 
den restlichen Ländern stark unter-
proportional. Auch Italienerinnen 
und Italiener lassen sich unterpro-
portional häufig einbürgern. Perso-
nen aus Deutschland und Österreich 
lassen sich demgegenüber leicht 
überproportional einbürgern. Tür-
kinnen und Türken lassen sich stark 
überproportional einbürgern.

Welche Schlüsse können aus die-
sen Erkenntnissen gezogen werden? 
Zum einen verdeutlicht mit Ausnah-
me der Personen aus der Türkei und 
Ex-Jugoslawien der abnehmende 
Trend in der Entwicklung der Ein-
bürgerungsquote seit 2000, dass 
sich eine wesentliche Anzahl an an-
spruchsberechtigten Personen nach 
der Bürgerrechtsrevision erleichtert 

in Liechtenstein haben einbürgern 
lassen. Auch Personen aus den üb-
rigen Ländern (0,33 Prozent) sowie 
Italienerinnen und Italiener (0,69 
Prozent) weisen eher tiefe Werte 
aus, und lassen sich eher wenig häu-
fig einbürgern. Bei den Schweizerin-
nen und Schweizern (1,10 Prozent), 
den Österreicherinnen und Österrei-
chern (1,53 Prozent), den Deutschen 
(1,37 Prozent) und den Personen 
aus Ex-Jugoslawien (1,13 Prozent) 
liegt die Einbürgerungsquote etwa 
im Länderdurchschnitt. Auffallend 
ist die Einbürgerungsquote bei den 
Türkinnen und Türken mit 3,12 Pro-
zent, welche deutlich über dem Län-
derdurchschnitt von 1,28 Prozent 
liegt. Die Einbürgerungsquote bei 
Personen aus der Türkei ist damit 
knapp drei Mal so hoch wie diejeni-
ge von Schweizerinnen und Schwei-
zern. Vergleicht man sie mit der Ein-
bürgerungsquote von Italienerinnen 
und Italienern, ist sie rund vier Mal 
so hoch.

Abbildung 3 zeigt die Entwick-
lung der Einbürgerungsquote auf 
die genannten Ausländergruppen 
aufgeschlüsselt im Verlaufe der Jah-
re von 2000 bis 2016 (jeweils per 
rollierendem gleitendem Mittelwert 
in 5-Jahres-Fenstern gemittelt). Die 
Abbildung verdeutlicht je nach Aus-
ländergruppe, dass sich die Einbür-
gerungsquoten im Verlaufe der Jahre 
unterschiedlich entwickelt haben. 
In erster Linie bei Personen aus Ös-
terreich und Deutschland, aber auch 
bei Schweizerinnen und Schweizern 
ist – wenn auch nicht im gleichen 
Ausmass – ein abnehmender Trend 
festzustellen. Das heisst, dass gleich 
nach der Einführung des erleich-
terten Einbürgerungsverfahrens im 
Jahr 2000 die Einbürgerungsquote 
von Personen aus diesen Ländern 
noch höher lag als der Länderdurch-
schnitt und seither abgenommen 
hat. Auch für Personen aus Italien ist 
ein abnehmender Trend feststellbar, 
wenn auch in wesentlich tieferem 
Ausmass. Die Einbürgerungsquoten 
der Spanierinnen und Spanier und 
der Portugiesinnen und Portugiesen 
haben sich nicht wesentlich verän-
dert und sind konstant auf einem 
sehr tiefen Niveau geblieben. Die 
Einbürgerungsquote von Personen 
aus Ex-Jugoslawien hat tendenziell 
leicht zugenommen. Eine konträr zur 

einbürgern liess. Seither hat das In-
teresse am liechtensteinischen Pass 
tendenziell abgenommen – zumal 
bei Personen aus Österreich und 
Deutschland, aber auch bei Schwei-
zerinnen und Schweizern und Ita-
lienerinnen und Italienern. Zum 
anderen lassen sich deutliche Unter-
schiede im Einbürgerungsverhalten 
der untersuchten Ausländergruppen 
feststellen. Türkinnen und Türken 
lassen sich überproportional häufig 
einbürgern. 

Zukunft Doppelbürgerschaft?
Befürworterinnen und Befürworter 
der Doppelbürgerschaft argumentie-
ren häufig damit, dass die Erlaubnis 
zur Beibehaltung der angestammten 
Staatsbürgerschaft die Bereitschaft 
von Immigranten, sich einbürgern zu 
lassen, erhöhe. Dies wiederum habe 
positive Effekte auf die Integration. 
Zu beidem gibt es empirische Indi-
zien.

In den Niederlanden beispielswei-
se, die die Doppelbürgerschaft in den 
Jahren von 1992 bis 1997 zuliessen, 
hat sich die Anzahl an Einbürgerun-
gen in den entsprechenden Jahren 
um den Faktor 2,5 erhöht.34 Auch für 

Abbildung 3: Entwicklung der Einbürgerungsquote nach Ausländer-
gruppe seit 2000 (gleitender Mittelwert: 5-Jahres-Fenster)

Quelle: Einbürgerungsstatistiken 2000 bis 2016, Bevölkerungsstatistiken 2000  
bis 2016. 
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die Schweiz lassen Piguet und Wan-
ner vermuten, dass die Einführung 
der Doppelbürgerschaft 1992 positiv 
mit der folgenden Anzahl an Einbür-
gerungen korreliert.35 Für Deutsch-
land konnte empirisch nachgewie-
sen werden, dass der Verzicht auf 
die angestammte Staatsbürgerschaft 
das grösste Motivationshindernis für 
eine Einbürgerung darstellt.36

Hainmüller und Hangartner ha-
ben für die Schweiz die Integration 
von Personen, die eingebürgert wur-
den, mit derjenigen von Personen, 
deren Einbürgerungsgesuch abge-
lehnt wurde, verglichen. Durch die 
Möglichkeit des direkten Vergleichs 
von Eingebürgerten mit nichteinge-
bürgerten Personen können die Au-
toren die vermeintliche Schlussfol-
gerung, dass sich nur gut Integrierte 
einbürgern lassen, ausschliessen. 
Den Grad an Integration haben sie 
anhand von vier Faktoren erhoben, 
nämlich anhand der Pläne der Be-
fragten, in der Schweiz zu bleiben 
und sich eine Zukunft aufzubauen, 
anhand des von den Befragten selbst 
wahrgenommenen Grades der Dis-
kriminierung, anhand von Vereins-
mitgliedschaften sowie anhand der 
Häufigkeit, mit der die Befragten 
entweder Schweizer Zeitungen oder 
Zeitungen aus der ursprünglichen 
Heimat lesen. Die Autoren stellten 
fest, dass Eingebürgerte im Vergleich 
zu Nichteingebürgerten ihre Zukunft 

Hangartner im europäischen und 
amerikanischen Kontext die momen-
tan einzige Studie dar, die auf einer 
solchen soliden Datengrundlage 
beruht. Basierend auf der gleichen 
Datengrundlage haben Hainmüller 
und Hangartner zudem festgestellt, 
dass für in der Schweiz eingebürger-
te Personen ein stärkeres politisches 
Interesse und eine erhöhte Einbin-
dung in den demokratischen Prozess 
nachweisbar ist.39 Ähnliche Studien 
wurden sowohl für die Schweiz als 
auch für die USA gemacht, allerdings 
befassen sich diese nicht mit der so-
ziokulturellen Integration, sondern 
haben die ökonomische Integration 
von Eingebürgerten in den Arbeits-
markt untersucht. Zusammengefasst 
deuten die diesbezüglichen Resulta-
te aus der Schweiz, aus Deutschland 
und den USA darauf hin, dass einge-
bürgerte Personen weniger häufig 
arbeitslos sind als nichteingebürger-
te Personen, besser ausgebildet sind 
und besser verdienen. Allerdings 
wird aus diesen Studien im Gegen-
satz zu Hainmüller und Hangartner 
nicht deutlich, ob die bessere Ar-
beitsmarktintegration nur mit der 
Einbürgerung zusammenhängt oder 
ob sich besser ausgebildete und im 
Arbeitsmarkt erfolgreichere Auslän-
derinnen und Ausländer eher ein-
bürgern lassen.40

Anspruchsberechtigte Personen
Für Liechtenstein haben wir auf Ba-
sis der Volkszählungsdaten 2015 
geschätzt, wie viele der in Liechten-
stein wohnhaften Ausländerinnen 
und Ausländer einen Anspruch auf 
eine Einbürgerung aufgrund der Er-
füllung der 30-jährigen Wohnsitzfrist 
haben.41 Die Doppelzählung der Jah-
re bis zum Alter von 20 Jahren wurde 
dabei berücksichtigt. Die Personen, 
die infolge Eheschliessung einen An-
spruch auf eine erleichterte Einbür-
gerung nach fünf Ehejahren hätten, 
wurden nicht miteingerechnet, da 
kein verwendbares Zahlenmaterial 
dazu vorhanden ist. Das heisst, dass 
die Anzahl anspruchsberechtigter 
Personen in der Praxis noch höher 
vermutet werden kann.

Aus den Schätzungen ergibt sich 
ein Total von circa 2’450 in Liechten-
stein wohnhaften Ausländerinnen 
und Ausländern, die die Vorausset-
zungen für eine Einbürgerung infol-

Schweiz 45,2 % 

Österreich 16,5 %

Deutschland 7,4 %

Ex-Jugoslawien 7,9 %

Italien 11,6 %

Portugal 1,5 %

Türkei 5,4 %

Spanien 1,6 %

Andere Länder 2,9 %

Total einbürgerungs- 
berechtigte ausländische 
Personen

 
100 %

Quelle: Volkszählung 2015. Eigene 
Berechnungen.

Tabelle 3: Alle in Liechtenstein 
Einbürgerungsberechtigten 
nach Staatsbürgerschaft

viel häufiger in der Schweiz sehen, 
dass sie viel häufiger Mitglieder in 
Vereinen sind und dass sie sich selbst 
als viel weniger diskriminiert wahr-
nehmen. Hainmüller und Hangartner 
zeigen damit auf, dass Eingebürgerte 
soziokulturell viel besser integriert 
sind als Nichteingebürgerte. Die Er-
gebnisse ihrer breit angelegten Stu-
die lassen also den Schluss zu, dass 
eine Einbürgerung den Integrations-
prozess positiv vorantreibt und nicht 
als Abschlusspunkt beziehungsweise 
als Belohnung einer erfolgreichen 
Integration betrachtet werden sollte. 
Zudem weisen die beiden Autoren 
nach, dass der Integrationsprozess 
umso positiver verläuft, je früher sich 
jemand einbürgern lässt. Dies steht 
im Widerspruch zum auf politischer 
Ebene häufig verfolgten Ansatz, eine 
Einbürgerung als Abschlusspunkt 
einer erfolgreichen Integration zu 
sehen.37 In diese Richtung gingen 
anlässlich der vergangenen Bürger-
rechtsrevisionen in Liechtenstein 
auch verschiedene Voten von Land-
tagsabgeordneten, nämlich die Ver-
leihung der Staatsbürgerschaft als 
Belohnung für eine erfolgreiche Inte-
gration zu sehen.38

Durch die Möglichkeit, den wei-
teren Integrationsverlauf von ein-
gebürgerten mit nichteingebürger-
ten Personen direkt zu vergleichen, 
stellt die Studie von Hainmüller und 

Schweiz 30,6 % 

Österreich 18,3 %

Deutschland 11,8 %

Ex-Jugoslawien 14,8 %

Italien 23,8 %

Portugal 5,2 %

Türkei 19,0 %

Spanien 10,8 %

Andere Länder 6,0 %

Total einbürgerungs- 
berechtigte ausländische 
Personen

 
19,1 %

Quelle: Volkszählung 2015. Eigene 
Berechnungen.

Tabelle 4: Anteil Einbürge-
rungsberechtigter im Verhältnis 
zur Anzahl Ausländer/-innen 
aus diesem Herkunftsland 
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ge 30-jähriger Wohnsitzfrist erfüllen 
würden, sich bislang jedoch nicht 
haben einbürgern lassen. Damit er-
füllen 19,1 Prozent aller in Liechten-
stein wohnhaften Ausländerinnen 
und Ausländer die Bedingungen, um 
sich infolge der Erfüllung der Wohn-
sitzfrist einbürgern zu lassen. Fast 
die Hälfte dieser anspruchsberech-
tigten Personen sind Schweizerinnen 
und Schweizer, nämlich 45,2 Prozent. 
Einen weiteren nennenswerten An-
teil machen Personen aus Österreich 
(16,5 Prozent) und Italien (11,6 Pro-
zent) aus (siehe Tabelle 3).

Auf Basis der in der Volkszählung 
2015 angegebenen Zahlen lässt sich 
feststellen, dass knapp ein Drittel 
aller Schweizerinnen und Schweizer 
die 30-jährige Wohnsitzfrist erfüllt 
hat und sich einbürgern lassen könn-
te. Wie Tabelle 4 zeigt, unterscheiden 
sich diese Zahlen je nach Ausländer-
gruppe enorm und widerspiegeln 
gleichzeitig auch die liechtensteini-
sche Migrationsgeschichte.42 Gut 30 
Prozent aller Schweizerinnen und 
Schweizer sowie knapp ein Viertel 
aller in Liechtenstein wohnhaften 
Italienerinnen und Italiener (23,8 
Prozent) würden eigentlich die Vor-
aussetzungen für eine erleichterte 
Einbürgerung erfüllen, haben sich 
bislang jedoch nicht eingebürgert. 
18,3 Prozent aller Österreicherin-
nen und Österreicher, 19 Prozent al-
ler Türkinnen und Türken und 14,8 
Prozent aller ursprünglich aus Ex-
Jugoslawien stammenden Personen 
würden diesem Erfordernis ebenso 
entsprechen. 

Gründe dafür, sich nicht einbür-
gern zu lassen, mag es unterschied-
liche geben. Folgt man allerdings der 
bestehenden Literatur, trägt der Ver-
zicht auf die angestammte Staatsbür-
gerschaft ganz wesentlich dazu bei, 
dass sich ein Grossteil dieser Per-
sonen bislang nicht hat einbürgern 
lassen.

Schlussbemerkungen
Gemäss empirischen Erkenntnissen 
aus der Schweiz, Deutschland und 
den Niederlanden hat die Möglich-
keit der Doppelbürgerschaft für ein-
bürgerungswillige Personen ganz 
wesentlich dazu beigetragen, dass 
sich langansässige Ausländerinnen 
und Ausländer in den betreffenden 
Ländern haben einbürgern lassen. 

Eine erfolgte Einbürgerung wieder-
um – so lassen aktuelle Studien aus 
der Schweiz vermuten – trägt zur 
verbesserten Integration von aus-
ländischen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern bei. Dies steht im Gegensatz 
zur bis anhin in verschiedenen Land-
tagsdebatten mehrheitlich vertrete-
nen Meinung, dass der Erwerb der 
Staatsbürgerschaft erst als «i-Tüpfel-
chen» einer erfolgreichen Integrati-
on gesehen werden könne. 

In politischen Diskussionen über-
wiegt meist die Vorstellung, Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbür-
ger könnten die liechtensteinische 
Identität untergraben. Eine höhere 
Einbürgerungsquote durch Ermög-
lichung der Doppelbürgerschaft 
könnte jedoch eine bessere Integ-
ration und politische Partizipation 
bedeuten. Dadurch ergäbe sich eine 
generell höhere Verfügbarkeit quali-
fizierter Personen, was die personel-
le Ressourcenknappheit, welche sich 
im Kleinstaat Liechtenstein stärker 
bemerkbar macht, entschärfen wür-
de.43 Dies würde in Liechtenstein 
mit einem Ausländeranteil von 33,9 
Prozent, welcher durch die im euro-
päischen Vergleich in Liechtenstein 
geforderte lange Wohnsitzfrist hoch 
gehalten wird, stark ins Gewicht fal-
len und könnte Probleme von poli-
tischen Parteien und NGOs, welche 
sich  zunehmend über die schwieri-
ge Suche nach Personen für (öffent-
liche) Ämter beklagen, reduzieren 
helfen.

Ohnehin wird es in Zukunft immer 
schwieriger werden, Liechtensteine-
rinnen und Liechtensteiner deutlich 
von Ausländerinnen und Ausländern 
zu unterscheiden. Knapp ein Viertel 
aller in Liechtenstein wohnhaften 
Liechtensteinerinnen und Liechten-
steiner ist heute schon beides: näm-
lich gleichzeitig Liechtensteinerin 
oder Liechtensteiner und Auslände-
rin oder Ausländer.

© passportindex.org, bearb. Sabrina Vogt.
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